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bei zulassungsfreien Studiengängen: 
 

• Einstufungsbescheinigung 

 

Ablauf zum Anerkennungsprozess  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sie planen ein Studium an der Universität Rostock im höheren Semester, einen 
Wechsel des Studiengangs, einen Fächertausch oder einen SPSO-Wechsel? Dann 

besteht die Möglichkeit bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen anerkennen 
zu lassen. 

Der Antrag auf Anerkennung wird von Ihnen vorausgefüllt. Ein Transcript of Records 
ist dem Anerkennungsantrag beizufügen. Zusammen mit der Studienfachberatung 
Ihres gewünschten Studiengangs, werden die anzuerkennenden Module fachlich 

besprochen und geprüft. 
Wenn Sie einen Hochschulwechsel vornehmen, sind Abschlusszeugnisse oder 

Modulbeschreibungen für die Anerkennung von Vorteil und der Fachstudienberatung 
mit vorzulegen. 

Für das nachreichen von Unterlagen bei Bewerbungsanträgen im höheren FS gelten 
folgende Fristen: 

  

10.03. d. J. zum jeweiligen Sommersemester  
10.09. d. J. zum jeweiligen Wintersemester 

 

Der Prüfungsausschussvorsitzende entscheidet abschließend über Ihren 
Anerkennungsantrag. 

Auf Grundlage der Entscheidung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erstellt 
das Prüfungsamt einen Bescheid. Dieser wird Ihnen per E-Mail übersendet.  

bei zulassungsbeschränkten 
Studiengängen:  

• Anerkennungsbescheid 
• Einstufungsbescheinigung  

Nachdem Ihre Bewerbung erfolgreich war und Sie offiziell an der Universität Rostock 
immatrikuliert sind, werden die anerkannten Module durch das Prüfungsamt in Ihre 

Leistungsübersicht übernommen.  
 

Nach der fachlichen Vorprüfung reichen Sie den vollständig ausgefüllten Antrag auf 
Anerkennung nebst Transcript of Records bei Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin im 

Prüfungsamt der PHF ein. 
Möchten Sie in ein höheres Fachsemester eingestuft werden, kreuzen Sie dies bitte 

im Anerkennungsantrag an.  
Bitte beachten Sie, dass zum WiSe nur in die ungeraden höheren Fachsemester und 
zum SoSe nur in die geraden höheren Fachsemester eingestuft werden kann. Eine 

Einstufungsempfehlung ist dann von der Fachstudienberatung einzuholen und 
ebenfalls dem Prüfungsamt mit vorzulegen. 

      
  

Folgende Unterlagen sind im Studierendensekretariat nachzureichen.  

https://www.germanistik.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Alle_PHF/PHF/Studium/01_Allgemeine_Ordnungen_Fristen_etc/UR_Antrag_Anerkennung.pdf
https://www.uni-rostock.de/universitaet/organisation/verwaltung/servicezentrum-studierende-s2/team-studierendensekretariat/

